
  

  

 

 

       

    

       
  

   
      

      
      

       
   

  

         
   

      
   

  

  

 

    

     
  

  

    

    

Deutscher Bundestag Drucksache 19/28410 

19. Wahlperiode 13.04.2021 

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Mess- und Eichgesetzes 

A. Problem und Ziel 

Das novellierte Mess- und Eichgesetz ist zum 1.1.2015 in Kraft getreten. Damit 
wurden u.a. die europäischen Richtlinien 2014/31/EU (Richtlinie über nicht-
selbsttätige Waagen) und 2014/32/EU (Messgeräterichtlinie) umgesetzt. Zwi-
schenzeitlich hat sich gezeigt, dass einige Vorschriften redaktionell angepasst 
werden müssen, um der Umsetzung der Richtlinien besser Rechnung zu tragen. 
Aufgrund der neuen Verordnungen zur Marktüberwachung (VO 2019/1020) und 
zur gegenseitigen Anerkennung von Produkten im nicht harmonisierten Bereich 
(VO 2019/515) sind ebenfalls Änderungen erforderlich. 

B. Lösung 

Anpassungen an den Wortlaut der Richtlinien sowie an die neuen Verordnungen 
2019/515 und 2019/1020. 

Um den besonderen Anforderungen des Energierechts Rechnung zu tragen, wird 
die Möglichkeit geschaffen, durch Rechtsverordnung Ausnahmen in diesem Be-
reich zum Rechnen mit Messwerten zu schaffen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Es entstehen keine unmittelbaren Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand für 
Bund, Länder und Kommunen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht im Rahmen der Änderung der 
Mess- und Eichgebührenverordnung nicht. 

Es sind keine Regelungen über Informationspflichten für die Wirtschaft enthalten. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Entscheidung über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem 
anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind, liegt gemäß 
der Europäischen Verordnung VO (EU) 2019/515 allein bei den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden. Es ist davon auszugehen, dass die nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden zukünftig bei der Prüfung der Gleichwertigkeit von der Be-
ratungspflicht der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) nach § 45 Nr. 1 
MessEG Gebrauch machen werden. Daher ist davon auszugehen, dass die PTB 
auch nach der Streichung der Gleichwertigkeitsprüfung in § 28 MessEG in ver-
gleichbarem Umfang in diesem Bereich tätig sein wird. Der Erfüllungsaufwand 
bei den Ländern kann sich durch ihre alleinige Zuständigkeit erhöhen. 

Weiterhin können Kosten für die Konformitätsbewertungsstellen durch die euro-
parechtlich vorgegebene Verpflichtung zur Teilnahme an der europäischen Koor-
dinierungsgruppe der Konformitätsbewertungsstelle entstehen. Ob und in wel-
chem Umfang diese Kosten anfallen, kann nicht vorhergesagt werden, da die Ko-
ordinierungsgruppe aktuell noch nicht besteht und unklar ist, wie oft und in wel-
cher Form (physisch oder online) sie tagen wird. Auch hängt es von der Konfor-
mitätsbewertungsstelle ab, ob sie selbst oder über einen Vertreter teilnehmen 
wird.  

F. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, 
sind nicht zu erwarten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 13. April 2021 

DIE BUNDESKANZLERIN 

An den 

Präsidenten des 

Deutschen Bundestages 

Herrn Dr. Wolfgang Schäuble 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Mess- und Eichgesetzes 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

Der Bundesrat hat in seiner 1002. Sitzung am 26. März 2021 gemäß Artikel 76 Absatz 2 

des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich 

Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der 

als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Anlage 1 

*Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Mess- und Eichgesetzes 0F 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Mess- und Eichgesetz vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722, 2723), das zuletzt durch Artikel 87 des Ge-
setzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 21 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 21a Akkreditierte interne Stelle“ 

b) Nach der Angabe zu § 50 werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 50a Formale Nichtkonformität 

§ 50b Risiko durch konforme Messgeräte“ 

2. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „; sie beteiligt den Ausschuss nach § 46 und leitet die Meldungen der 
Europäischen Kommission zu“ durch die Wörter „und beteiligt den Ausschuss nach § 46“ ersetzt. 

b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„Sie leitet die Meldungen mit einer Stellungnahme, aus der auch die Stellungnahme des Ausschusses 
nach § 46 ersichtlich ist, dem zuständigen Bundesministerium zu.“ 

3. In § 15 Absatz 1 werden nach dem Wort „besitzen“ die Wörter „und nach dem Recht eines Mitgliedstaates 
gegründet sein“ angefügt. 

4. Dem § 19 Absatz 5 Satz 2 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Eine Konformitätsbewertungsstelle, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 2 notifiziert ist, hat sich an der 
europäischen Koordinierungsgruppe der notifizierten Stellen zu beteiligen. Sie kann diese Aufgabe auf einen 
oder mehrere gemeinsame Vertreter der Konformitätsbewertungsstellen übertragen. Der oder die Vertreter 
nach Satz 4 werden vom Ausschuss der Konformitätsbewertungsstellen benannt und vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie notifiziert. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann diese 
Aufgabe auf eine nachgeordnete Behörde übertragen.“ 

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 
S. 107) sowie der Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 149). 
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5. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 

„§ 21a 

Akkreditierte interne Stelle 

(1) Eine akkreditierte interne Stelle kann bei Konformitätsbewertungstätigkeiten für das Unterneh-
men, dem sie angehört, für die Zwecke der Durchführung der Konformitätsbewertungsverfahren nach den 
in Anlage 4 der Mess- und Eichverordnung genannten Modul A2 oder Modul C2 tätig werden, wenn 

1. sie nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 
218 vom 13.08.2008, S. 30) akkreditiert ist, 

2. sie ihre Leistungen ausschließlich für das Unternehmen erbringt, dem sie angehört, 

3. sie von dem Unternehmen, dem sie angehört, organisatorisch unterscheidbar ist und über Berichtsver-
fahren verfügt, die ihre Unparteilichkeit gewährleisten, die sie gegenüber der nationalen Akkreditie-
rungsstelle nachweist,  

4. sie nicht an Entwurf, Produktion, Lieferung, Installierung, Verwendung oder Wartung der durch sie 
bewerteten Messgeräte beteiligt ist und 

5. ihre Mitarbeiter nicht für Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Installation, Betrieb oder Wartung der 
von ihnen zu bewertenden Messgeräte verantwortlich sind und keiner Tätigkeit nachgehen, die der Un-
abhängigkeit ihres Urteils oder ihrer Integrität im Zusammenhang mit den Bewertungsaufgaben scha-
den können. 

(2) Ein Unternehmen, das ein in Absatz 1 bezeichnetes Verfahren anwendet, hat der notifizierenden 
Behörde auf deren Verlangen Informationen über die Akkreditierung der akkreditierten internen Stelle oder 
von der nationalen Akkreditierungsstelle zu übermitteln.“ 

6. In § 23 Absatz 6 Satz 3 werden nach dem Wort „Behörde“ die Wörter „sowie die zuständigen nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten, in denen er das Messgerät auf dem Markt bereitgestellt hat“ eingefügt. 

7. In § 24 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „EG-Konformitätserklärung“ durch das Wort „Konformi-
tätserklärung“ ersetzt. 

8. In § 25 Absatz 2 werden nach den Wörtern „in den Verkehr bringt“ die Wörter „oder für eigene Zwecke in 
Betrieb nimmt“ eingefügt. 

9. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „des Kapitels 2 der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 21)“ durch die Wörter „der 
Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 über die 
gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr ge-
bracht worden sind und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 (ABl. L 91 vom 29.03.2019, 
S. 1)“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

10. In § 31 Absatz 2 Nummer 2 und 4, § 33 Absatz 1 Satz 1, § 36 Satz 1, § 37 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 
Nummer 1 und 4, Absatz 5 Nummer 1 und 3, § 39 Absatz 1, § 40 Absatz 3 Satz 1 und § 60 Absatz 1 Num-
mer 15, 16, 17 und 26 wird jeweils nach der Angabe „§ 41“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt. 
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11. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Die Bundesregierung kann die Ermächtigung nach Absatz 1 Nummer 2 durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen über-
tragen, soweit Ausnahmen von den sich aus § 33 Absatz 1 ergebenden Pflichten für den Bereich der 
Versorgungsleistungen mit Elektrizität und Gas geregelt werden.“ 

12. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

„(6) Hält die Europäische Kommission eine Maßnahme einer Marktüberwachungsbehörde nicht 
für gerechtfertigt und hat einen entsprechenden Beschluss an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet, 
haben die Marktüberwachungsbehörden diese Maßnahme zurückzunehmen.“ 

b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 

13. Nach § 50 werden die folgenden § 50a und § 50b eingefügt: 

„§ 50a 

Formale Nichtkonformität 

(1) Die Marktüberwachungsbehörde hat den betreffenden Wirtschaftsakteur aufzufordern, die Nicht-
konformität zu korrigieren, wenn sie feststellt, dass 

1. die Konformitätskennzeichnung oder die zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung nach einer Rechtsver-
ordnung nach § 30 Nummer 4 nicht angebracht wurde, 

2. die Konformitätskennzeichnung oder die zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung nach einer Rechtsver-
ordnung nach § 30 Nummer 4 unter Nichteinhaltung von § 6 Absatz 4 angebracht wurde, 

3. die Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle unter Nichteinhaltung von § 6 Absatz 4 und 5 an-
gebracht wurde oder nicht angebracht wurde, 

4. die Konformitätserklärung nicht ordnungsgemäß ausgestellt wurde, 

5. die Konformitätserklärung dem Messgerät nicht beigefügt ist, 

6. die technischen Unterlagen nicht verfügbar oder nicht vollständig sind, 

7. die in § 6 Absatz 5, § 23 Absatz 2 bis 4 oder § 25 Absatz 2 bis 4 genannten Angaben fehlen, falsch oder 
unvollständig sind oder 

8. eine andere Anforderung nach § 23 oder § 25 nicht erfüllt ist.  

Satz 1 Nummer 4 gilt nicht für nicht selbsttätige Waagen. 

(2) Besteht die Nichtkonformität weiter, so hat die Marktüberwachungsbehörde die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die Bereitstellung des Messgeräts auf dem Markt zu beschränken oder zu unter-
sagen oder um dafür zu sorgen, dass es zurückgerufen oder zurückgenommen wird. 

§ 50b 

Risiko durch konforme Messgeräte  

(1) Stellt eine Marktüberwachungsbehörde fest, dass ein Messgerät oder ein sonstiges Messgerät ein 
Risiko für öffentliche Interessen darstellt, obwohl es mit diesem Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes 
erlassener Rechtsverordnungen übereinstimmt, hat sie den betreffenden Wirtschaftsakteur aufzufordern, die 
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erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dafür zu sorgen, dass das betreffende Messgerät bei seinem 
Inverkehrbringen dieses Risiko nicht mehr aufweist oder dass es innerhalb einer der Art des Risikos ange-
messenen Frist zurückgenommen oder zurückgerufen wird.  

(2) Der Wirtschaftsakteur hat zu gewährleisten, dass die Korrekturmaßnahmen, die er ergreift, sich 
auf sämtliche betroffene Messgeräte erstrecken, die er in der Union auf dem Markt bereitgestellt hat. 

(3) Die Marktüberwachungsbehörde hat die Europäische Kommission und die übrigen Mitgliedstaa-
ten unverzüglich über ergriffene Maßnahmen nach Absatz 1 zu unterrichten. Die Unterrichtung hat insbe-
sondere Informationen zu enthalten über die Daten für die Identifizierung des betreffenden Messgeräts, seine 
Herkunft, seine Lieferkette, die Art des Risikos sowie die Art und Dauer der ergriffenen nationalen Maßnah-
men. 

(4) Die Marktüberwachungsbehörden und betroffene Wirtschaftakteure haben die Beschlüsse der Eu-
ropäischen Kommission zu einer Maßnahme nach Absatz 1 unverzüglich umzusetzen.“ 

14. Dem § 51 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Der Wirtschaftsakteur hat zu gewährleisten, dass alle Korrekturmaßnahmen, die er ergreift, sich auf 
sämtliche betroffene Messgeräte erstrecken, die er in der Union auf dem Markt bereitgestellt hat.“ 

15. In § 52 Absatz 4 werden nach den Wörtern „§§ 13 und 14 Absatz 1“ die Wörter „und von internen akkredi-
tierten Stellen nach § 21a“ eingefügt. 

16. § 54 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Behörden haben eine wirksame Überwachung zu gewährleisten.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Das novellierte Mess- und Eichgesetz ist zum 1.1.2015 in Kraft getreten. Damit wurden u.a. die europäischen 
Richtlinien 2014/31/EU (Richtlinie über nichtselbsttätige Waagen) und 2014/32/EU (Messgeräterichtlinie) um-
gesetzt. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass einige Vorschriften redaktionell angepasst werden müssen, um 
der Umsetzung der Richtlinien besser Rechnung zu tragen.  

Durch die neuen Verordnungen zur gegenseitigen Anerkennung im nicht harmonisierten Bereich (VO 2019/515)
sowie zur Marktüberwachung (VO 2019/1020) sind ebenfalls Änderungen erforderlich.  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Die europäischen Richtlinien sehen eine Meldung an die Europäische Kommission in dem Fall vor, dass ein 
Mitgliedstaat der Auffassung ist, eine harmonisierte Norm oder ein normatives Dokument stehe nicht im Einklang 
mit den Anforderungen der Richtlinien. Bislang reicht nach Mess- und Eichrecht die Auffassung einer einzigen 
Marktüberwachungsbehörde (d.h. der Behörde eines Bundeslandes) aus, um eine Meldung an die Europäische 
Kommission auszulösen. Dies kann dazu führen, dass Deutschland (nach nationalem Recht) einen Prozess ansto-
ßen muss, der inhaltlich von den übrigen Marktüberwachungsbehörden/Bundesländern und dem Bund nicht mit-
getragen wird. Hier ist eine Anpassung an den Wortlaut (Meldung durch den Mitgliedstaat) erforderlich. 

Die Richtlinien sehen eine Plattform für die europaweite Koordinierung der Konformitätsbewertungsstellen vor. 
Diese wurde von der Europäischen Kommission noch nicht festgelegt. Dennoch sind in diesem Rahmen alle Kon-
formitätsbewertungsstellen zur Mitarbeit verpflichtet. Dies ist im Mess- und Eichrecht bislang nur für die natio-
nale Kooperation festgeschrieben. 

Bislang fehlt eine Regelung zu akkreditierten internen Stellen. Diese gibt es in Deutschland nicht; dennoch muss 
sich der Wortlaut der Richtlinie im deutschen Recht wiederfinden. 

Im Bereich der Marktüberwachung fehlt eine Festlegung, dass die Marktüberwachungsbehörden Maßnahmen, die 
durch Beschluss der Europäischen Kommission als nicht gerechtfertigt gelten, zurücknehmen müssen. Das deut-
sche Verwaltungsverfahrensrecht sieht hier ein Ermessen vor, das die Richtlinien nicht kennen. 

Schließlich wird die Gleichwertigkeitsprüfung von nicht harmonisierten Produkten durch die Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt gestrichen. Hierfür sind nach der Verordnung zur gegenseitigen Anerkennung im nichthar-
monisierten Bereich die Marktüberwachungsbehörden (in Deutschland: Landesbehörden) zuständig. Der Bund 
hat in diesem Bereich keine Zuständigkeit. 

Um den besonderen Anforderungen des Energierechts Rechnung zu tragen, wird die Möglichkeit geschaffen, 
durch Rechtsverordnung Ausnahmen in diesem Bereich zum Rechnen mit Messwerten zu schaffen. 

III. Alternativen 

Keine, da es sich um Umsetzung von bzw. Anpassung an europäisches Recht handelt. 
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IV. Gesetzgebungskompetenz 

Dem Bund steht nach Artikel 73 Nummer 4 des Grundgesetzes (GG) die ausschließliche Gesetzgebungskompe-
tenz zur Regelung der Angelegenheiten über Maße und Gewichte zu. Hierzu gehört auch die Kompetenz zur 
Regelung des gesetzlichen Mess- und Eichwesens. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Das Gesetz ist mit europäischem Primär- und Sekundärrecht vereinbar und begründet keine Diskriminierung von 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern. Die Vorschriften sind von den mitgliedstaatlichen Regelungsbefugnissen 
gedeckt. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Um den besonderen Anforderungen des Energierechts Rechnung zu tragen, wird die Möglichkeit geschaffen, 
durch Rechtsverordnung, die durch Verordnung auf die Bundesnetzagentur übertragen werden kann, Ausnahmen 
in diesem Bereich zum Rechnen mit Messwerten zu schaffen. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Nachhaltigkeitsaspekte sind nicht betroffen. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Es entstehen keine unmittelbaren Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand für Bund, Länder und Kommunen. 

4. Erfüllungsaufwand 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Die Entscheidung über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig 
in Verkehr gebracht worden sind, liegt gemäß der Europäischen Verordnung VO (EU) 2019/515 allein bei den 
nach Landesrecht zuständigen Behörden. Es ist davon auszugehen, dass die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den zukünftig bei der Prüfung der Gleichwertigkeit von der Beratungspflicht der Physikalisch Technischen Bun-
desanstalt (PTB) nach § 45 Nr. 1 MessEG Gebrauch machen werden. Daher ist davon auszugehen, dass die PTB 
auch nach der Streichung der Gleichwertigkeitsprüfung in § 28 MessEG in vergleichbarem Umfang in diesem 
Bereich tätig sein wird. Der Erfüllungsaufwand bei den Ländern kann sich durch ihre alleinige Zuständigkeit 
erhöhen. 

Weiterhin können Kosten für die Konformitätsbewertungsstellen durch die europarechtlich vorgegebene Ver-
pflichtung zur Teilnahme an der europäischen Koordinierungsgruppe der Konformitätsbewertungsstelle entste-
hen. Ob und in welchem Umfang diese Kosten anfallen, kann nicht vorhergesagt werden, da die Koordinierungs-
gruppe aktuell noch nicht besteht und unklar ist, wie oft und in welcher Form (physisch oder online) sie tagen 
wird. Auch hängt es von der Konformitätsbewertungsstelle ab, ob sie selbst oder über einen Vertreter teilnehmen 
wird.  

Es sind keine Regelungen über Informationspflichten für die Wirtschaft enthalten. 

Es entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

5. Weitere Kosten 

Weitere Kosten sind mit diesem Gesetz nicht verbunden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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VII. Befristung; Evaluierung 

Das Mess- und Eichgesetz ist nicht befristet. Insofern kommt auch eine Befristung des Änderungsgesetzes nicht 
in Betracht. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 

Die Änderungen der Inhaltsangabe sind redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Nummer 2 

Die europäischen Richtlinien sehen eine Meldung an die Europäische Kommission in dem Fall vor, dass ein 
Mitgliedstaat der Auffassung ist, eine harmonisierte Norm oder ein normatives Dokument stehe nicht im Einklang 
mit den Anforderungen der Richtlinien. Bislang reicht nach Mess- und Eichrecht die Auffassung einer einzigen 
Marktüberwachungsbehörde (d.h. der Behörde eines Bundeslandes) aus, um eine Meldung an die Europäische 
Kommission auszulösen. Dies kann dazu führen, dass Deutschland (nach nationalem Recht) einen Prozess ansto-
ßen muss, der inhaltlich von den übrigen Marktüberwachungsbehörden/Bundesländern und dem Bund nicht mit-
getragen wird. Hier ist eine Anpassung an den Wortlaut (Meldung durch den Mitgliedstaat) erforderlich. 

Zu Nummer 3 

Die Änderung dient lediglich der Klarstellung, dass die Konformitätsbewertungsstelle nach dem Recht eines Mit-
gliedstaats gegründet sein muss. Eine besondere Rechtsform wird nicht vorgeschrieben, um auch Konformitäts-
bewertungsstellen bei Behörden zu ermöglichen. 

Zu Nummer 4 

Die Richtlinien sehen eine Plattform für die europaweite Koordinierung der Konformitätsbewertungsstellen vor. 
Diese wurde von der Europäischen Kommission noch nicht festgelegt. Dennoch sind in diesem Rahmen alle Kon-
formitätsbewertungsstellen zur Mitarbeit verpflichtet. Dies ist im Mess- und Eichrecht bislang nur für die natio-
nale Kooperation festgeschrieben. 

Zu Nummer 5 

Bislang fehlt eine Regelung zu akkreditierten internen Stellen. Diese gibt es in Deutschland nicht; dennoch muss 
sich der Wortlaut der Richtlinie im deutschen Recht wiederfinden. 

Zu Nummer 6 

Anpassung an Wortlaut der Richtlinien. 

Zu Nummer 7 

Redaktionelle Korrektur. 

Zu Nummer 8 

Anpassung an Wortlaut der Richtlinien. 

Zu Nummer 9 

Anpassung an neue Verordnung 2019/515 zur gegenseitigen Anerkennung im nicht harmonisierten Bereich: Die 
Gleichwertigkeitsprüfung von nicht harmonisierten Produkten durch die Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
wird gestrichen. Hierfür sind die Marktüberwachungsbehörden (in Deutschland: Landesbehörden) zuständig. Der 
Bund hat in diesem Bereich keine Zuständigkeit. Sofern erforderlich wird die PTB die Landesbehörden gemäß 
§ 45 MessEG beraten. 
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Zu Nummer 10 

Redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung des § 41 MessEG. 

Zu Nummer 11 

§ 41 wird ein neuer Absatz 2 angefügt. Die Verordnungsermächtigung aus Absatz 1 Nummer 2 wird durch den 
neuen Absatz 2 dahingehend ergänzt, dass die Bundesregierung die Bundesnetzagentur durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates ermächtigen kann, Ausnahmen von den sich aus § 33 Absatz 1 des Mess- und 
Eichgesetzes ergebenden Pflichten für den Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung mit Strom und 
Gas im Wege einer Rechtsverordnung zu regeln. Diese Subdelegationsmöglichkeit ist erforderlich, da nur die 
Bundesnetzagentur als die für Elektrizität und Gas zuständige Bundesregulierungsbehörde, die notwendige ver-
tiefte Fachkenntnis besitzt, um die konkreten (zukünftigen) Ausnahmefälle im Bereich der leitungsgebundenen 
Energieversorgung mit Elektrizität und Gas bestimmen zu können. 

Zu Nummer 12 

Bislang fehlt im Bereich der Marktüberwachung eine Festlegung, dass die Marktüberwachungsbehörden Maß-
nahmen, die durch Beschluss der Europäischen Kommission als nicht gerechtfertigt gelten, zurücknehmen müs-
sen. Das deutsche Verwaltungsverfahrensrecht sieht hier ein Ermessen vor, das die Richtlinien nicht kennen. 

Zu Nummer 13 

Bislang war im Mess- und Eichrecht keine ausdrückliche Regelung zum Umgang mit formaler Nichtkonformität 
enthalten. Es gelten jetzt schon die Markt- und Verwendungsüberwachungsvorschriften und entsprechende Sank-
tionsmöglichkeiten. Die Änderung dient der Anpassung an den Wortlaut der Richtlinien. Ferner war bisher keine 
Regelung zum Risiko durch konforme Messgeräte enthalten. 

Zu Nummer 14 

Klarstellung, dass sich Korrekturmaßnahmen des Wirtschaftsakteurs auf sämtliche betroffene Messgeräte erstre-
cken müssen. 

Zu Nummer 15 

Redaktionelle Folgeänderung durch Aufnahme des § 20a. 

Zu Nummer 16 

Folgeänderung aus der Änderung der Marktüberwachungsvorschriften. Der bisherige Verweis auf das Marktüber-
wachungsprogramm liefe ins Leere, da die Marktüberwachungsprogramme durch die neue Marktüberwachungs-
verordnung grundsätzlich neu organisiert wurden. Die Übernahme für die Verwendungsüberwachung wäre mit 
einem Zuwachs an Bürokratie verbunden und ist nicht erforderlich. 

Zu Artikel 2 

Der Artikel regelt das Inkrafttreten. Insbesondere für die Änderungen in § 7 und § 28 MessEG sowie die Verord-
nungsermächtigung für den Energiebereich ist ein frühestmögliches Inkrafttreten erforderlich. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1002. Sitzung am 26. März 2021 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Arti-
kel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe b (§ 28 Absatz 3 MessEG) 

Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe b ist zu streichen. 

Begründung: 

Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe b sieht vor, § 28 Absatz 3 aufzuheben. Damit obliegt die Gleichwertigkeits-
prüfung künftig den Marktüberwachungsbehörden und nicht mehr der Physikalisch-Technischen Bundesan-
stalt (PTB). Dies hat zur Folge, dass nicht in allen Fällen genügend Sachverstand bei den Marktüberwa-
chungsbehörden vorliegt, um adäquate Testierungen vorzunehmen. Zudem besteht die Gefahr, dass es zu 
uneinheitlichen Bewertungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommen könnte. 

Ein wesentlicher Aspekt der Gleichwertigkeitsprüfung betrifft Fragen, die bei einem nationalen Inverkehr-
bringen innerhalb der Konformitätsbewertung im Modul B beziehungsweise G geklärt werden würden. Die 
Kompetenz dazu liegt gemäß gesetzlichem Auftrag bei der PTB beziehungsweise wenigen privaten Stellen, 
jedoch nicht bei den Marktüberwachungsbehörden oder den bei den Eichbehörden angegliederten Konfor-
mitätsbewertungsstellen. Eine Unterstützung durch die PTB lediglich in Form einer Beratung reicht daher 
nicht aus. Die gleichbleibende Qualität entsprechender Testate kann somit nicht immer gewährleistet wer-
den, wodurch sich Auswirkungen auf die Marktüberwachung nicht gänzlich ausschließen lassen. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 41 MessEG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob eine Subdelegation 
der Bundesregierung an die Bundesnetzagentur (BNetzA) durch Rechtsverordnung/Verordnungsermächti-
gung zum Zwecke der Regelung von Ausnahmen von den sich aus § 33 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes 
ergebenden Pflichten für den Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung mit Strom und Gas, ziel-
führend ist. 

Begründung: 

Im Gesetzesvorschlag wird die Notwendigkeit einer Subdelegation damit begründet, dass „nur die Bundes-
netzagentur als die für Elektrizität und Gas zuständige Bundesregulierungsbehörde, die notwendige vertiefte 
Fachkenntnis besitzt, um die konkreten (zukünftigen) Ausnahmefälle im Bereich der leitungsgebundenen 
Energieversorgung mit Elektrizität und Gas bestimmen zu können“. 

Um Gesetzesvorschriften von technischen Einzelfragen zu befreien und somit eine stetige Anpassung an 
technische Neuentwicklungen vornehmen zu können, wurde zudem der so genannte Regelermittlungsaus-
schuss (REA) nach § 46 MessEG eingerichtet. Der REA ermittelt auf der Grundlage des Standes der Technik 
Regeln, Erkenntnisse und technische Spezifikationen für Mess-geräte, für Verfahren der Konformitätsbe-
wertung und für Personen, die Messgeräte oder Messwerte verwenden, um auf dieser Basis realistische – 
unter allen Beteiligten abgestimmte – und tatsächlich auch in der Praxis umsetzbare Vorgaben einen Aus-
gleich der verschiedenen Interessen sicherzustellen. Dem Ausschuss gehören die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, die zustän-digen Behörden der Länder, Konformitätsbewertungsstellen, staatlich anerkannte 
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Prüfstellen, Wirtschaftsverbände und Verbraucherverbände an. 

Dem REA steht es frei, Expertengruppen einzuberufen, die gewisse Themengebiete dauerhaft oder zeitlich 
begrenzt bearbeiten. Hier wird die Möglichkeit gesehen, eine Gruppe aus Experten der verschiedensten 
Kompetenzen (zum Beispiel Eichbehörden, BNetzA, Energieversorger, PTB etc.) zusammenzu-stellen. 
Münden müsste die Arbeit dieser Projektgruppe in einer Technischen Richtlinie (TR) der PTB (wie zum 
Beispiel die TR G 15 für die Abrechnung von Flüssiggas). Hierin können beispielsweise auch Fälle beschrie-
ben werden, wo nicht auf Messwerte aus geeichten Messgeräten zurückgegriffen werden kann. Eine solche 
Technische Richtlinie für den Bereich der konkreten „Ausnahmefälle im Bereich der leitungsgebundenen 
Energieversorgung mit Elektrizität und Gas“ kann dann letztlich vom REA als Stand der Technik ermittelt 
werden. 

Die Subdelegation auf die BNetzA kann dazu führen, dass der Verbraucherschutz bezüglich der Verwendung
von Messwerten wesentlich eingeschränkt wird, die Gesetzgebung unnötig belastet wird, sobald Änderungs-
oder Ergänzungsbedarf an Details einer Regelung angemeldet wird und dass Veränderungen des Regelwer-
kes für die Betroffenen einschneidender sind, als dies bei Veränderungsprozessen über ein im Konsens ab-
gestimmtes technisches Regelwerk des Regelermittlungsausschusses möglich ist. Durch Rechtsverordnun-
gen beziehungsweise Verordnungsermächtigungen könnten wesentliche gesetzliche Vorgaben des § 33 Mes-
sEG, insbesondere die der Rückführbarkeit von Messwerten, deutlich eingeschränkt werden. Eine Prüfung, 
inwiefern der REA beteiligt werden kann oder sollte, scheint unerlässlich, da der REA genau für solche 
Einzelfälle geschaffen wurde. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 41 MessEG) 

Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob der Regelermittlungsausschuss (REA) nach § 46 MessEG gemeinsam mit 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) konkrete zukünftige Anforderungen im Bereich der leitungsgebundenen 
Energieversorgung mit Elektrizität und Gas ermitteln kann, die auch Ausnahmefälle beinhalten können, um 
so fachliche Kompetenzen und Sachverstand zu bündeln und vor dem Hintergrund, dass die entsprechenden 
Anforderungen und damit auch die Ausnahmen für den Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung 
mit Strom und Gas im Mess- und Eichrecht zukünftig geregelt werden. 

Begründung: 

Um Gesetzesvorschriften von technischen Einzelfragen zu befreien und somit eine stetige Anpassung an 
technische Neuentwicklungen vornehmen zu können, wurde zudem der so genannte Regelermittlungsaus-
schuss (REA) nach § 46 MessEG eingerichtet. Der REA ermittelt auf der Grundlage des Standes der Technik 
Regeln, Erkenntnisse und technische Spezifikationen für Mess-geräte, für Verfahren der Konformitätsbe-
wertung und für Personen, die Messgeräte oder Messwerte verwenden, um auf dieser Basis realistische unter 
allen Beteiligten abgestimmte und tatsächlich auch in der Praxis umsetzbare Vor-gaben einen Ausgleich der 
verschiedenen Interessen sicherzustellen. Dem Ausschuss gehören die Physikalisch-Technische Bundesan-
stalt, die zuständigen Behörden der Länder, Konformitätsbewertungsstellen, staatlich anerkannte Prüfstellen, 
Wirtschaftsverbände und Verbraucherverbände an. Dem REA steht es frei, Expertengruppen einzuberufen, 
die gewisse Themengebiete dauerhaft oder zeitlich begrenzt bearbeiten. Hier wird die Möglichkeit gesehen, 
eine Gruppe aus Experten der verschiedensten Kompetenzen (zum Beispiel Eichbehörden, BNetzA, Ener-
gieversorger, PTB etc.) zusammenzustellen. Münden müsste die Arbeit dieser Projektgruppe in einer Tech-
nischen Richtlinie (TR) der PTB (wie zum Beispiel die TR G 15 für die Abrechnung von Flüssiggas). Hierin 
könnten Fälle beschrieben werden, bei denen nicht auf Messwerte aus geeichten Messgeräten zurückgegrif-
fen werden kann. Eine solche Technische Richtlinie für den Bereich der konkreten „Ausnahmefälle im Be-
reich der leitungsgebundenen Energieversorgung mit Elektrizität und Gas“ kann dann letztlich vom REA als 
Stand der Technik ermittelt werden. 

Die vorgeschlagene Vorgehensweise hat den Vorteil, dass hier die erforder-lichen vertieften Fachkenntnisse 
aus den unterschiedlichen Teilbereichen Eichrecht, Energierecht, Berechnung von Werten, Verbraucher-
schutz, oder andere einfließen können und zudem wesentlich flexibler bei dem erwarteten Anpassungsbedarf 
ist, als ein langjähriges Gesetzgebungsverfahren. 
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Eine Subdelegation ohne jegliche gesetzlich geregelte Einschränkung kann dazu führen, dass der Verbrau-
cherschutz bezüglich der Verwendung von Messwerten wesentlich eingeschränkt wird. Darüber hinaus wird
die Gesetz-gebung unnötig belastet, sobald Änderungs- oder Ergänzungsbedarf an Details der Regelung an-
gemeldet wird und Veränderungen des Regelwerkes für die Betroffenen tiefgreifender sind, als dies bei Ver-
änderungsprozessen über ein im Konsens abgestimmtes technisches Regelwerk des Regelermittlungs-
ausschusses möglich ist. Durch Rechtsverordnungen beziehungsweise Verordnungsermächtigungen könnten 
wesentliche gesetzliche Vorgaben des § 33 MessEG, insbesondere die der Rückführbarkeit von Messwerten, 
deutlich eingeschränkt werden. Eine Prüfung, inwiefern der REA beteiligt werden kann oder sollte, scheint 
unerlässlich, da der REA genau für solche Einzelfälle geschaffen wurde. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 41 MessEG) 

Der Bundesrat stellt fest, dass bisher noch keine ausreichenden Lösungen für die Verwendung von Mess-
werten beispielsweise für Bilanzierungen und die Abgrenzung von Eigenverbrauch für den Bereich der lei-
tungsgebundenen Energieversorgung gefunden wurden. 

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Regelermittlungsausschuss (REA) auch für Pflichten von Perso-
nen, die Messwerte verwenden, Regeln und Erkenntnisse auf Grundlage des Standes der Technik, das heißt 
auf Basis eines umsetzbaren Regelwerkes und tatsächlich in der Breite auch einsetzbarer Technik festlegen 
sollte, um einen Ausgleich der verschiedenen Interessen sicherzustellen. 

Der Bundesrat bittet daher zu prüfen, ob der REA seinem Auftrag besser gerecht werden kann, wenn er den 
in § 46 Absatz 1 Nummer 3 MessEG aufgezeigten Gestaltungsspielraum vollständig nutzt, um entspre-
chende angemessene Regeln und Erkenntnisse auf Grundlage des Standes der Technik festzulegen. 

Begründung: 

Da die Ausnahmen zur Angabe oder Verwendung von Messgrößen infolge § 25 MessEV nach den Vorgaben 
des § 3 Nummer 15 MessEG nur für physikalische Größen gelten, die durch Messung zu bestimmen sind, 
bleibt zumindest strittig, ob Regelungen auf Basis von § 25 MessEV überhaupt auf Vor-gaben des REA zur 
Ermittlung von Größen aus Messwerten anzuwenden sind, da diese gerade nicht durch Messung zu bestim-
men sind. 

In diesem unklaren rechtlichen Rahmen sollte der REA den in § 46 Absatz 1 Nummer 3 MessEG aufgezeig-
ten Gestaltungsspielraum nicht selbst beschränken, sondern dazu nutzen, um für Pflichten von Personen, die 
Messwerte verwenden, angemessene Regeln und Erkenntnisse auf Grundlage des Standes der Technik, das 
heißt auf Basis eines umsetzbaren Regelwerkes und tatsächlich in der Breite einsetzbarer Technik festlegen, 
um einen Ausgleich der verschiedenen Interessen sicherzustellen. 

5. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 41 MessEG) 

Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob die Verordnungsermächtigung des § 41 Absatz 1 Nummer 2 MessEG 
(beziehungsweise § 41 Absatz 1 Nummer 2 MessEG-E) mit dem Vorbehalt versehen werden könnte, dass 
entsprechend einer Verordnung festgelegte Ausnahmen von Pflichten bei der Verwendung von Messwerten 
nur so lange gelten, bis der Regelermittlungsausschuss (REA) hierzu selber entsprechende Regeln und Er-
kenntnisse nach dem Stand der Technik festgelegt hat. 

Begründung: 

Da die Ausnahmen zur Angabe oder Verwendung von Messgrößen infolge § 25 MessEV nach den Vorgaben 
des § 3 Nummer 15 MessEG nur für physikalische Größen gelten, die durch Messung zu bestimmen sind, 
bleibt zumindest strittig, ob Regelungen auf Basis von § 25 MessEV überhaupt auf Vor-gaben des REA zur 
Ermittlung von Größen aus Messwerten anzuwenden sind, da diese ja gerade nicht durch Messung zu be-
stimmen sind. 
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Um Missverständnisse zu vermeiden, hält der Bundesrat hierzu eine klar-stellende Regelung für erforderlich. 

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass Pflichten bei der Verwendung von Messwerten vorzugsweise vom 
REA und im konkreten Fall unter Einbeziehung der Bundesnetzagentur festgelegt und entsprechend der 
technischen Entwicklungen von diesem auch weiterentwickelt werden sollten, um einen Ausgleich verschie-
dener Interessen sicherzustellen. 

Des Weiteren ist der Bundesrat der Auffassung, dass Ausnahmen von Pflichten bei der Verwendung von 
Messwerten per Verordnung lediglich auf Situationen zu begrenzen sind, für die der REA noch keine kon-
kreten und dem Stand der Technik entsprechenden Regeln und Erkenntnisse festgelegt hat. Dies entspricht 
auch der Zielsetzung des MessEG, die Rechtsetzung von technischen Einzelfragen zu befreien und somit 
eine Anpassung an technische Entwicklungen rascher vornehmen zu können. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Nummer 1. Zu Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe b (§ 28 Absatz 3 MessEG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu, weil er mit den unionsrechtlichen Vorga-
ben nicht vereinbar ist. 

Die Beurteilung der Gleichwertigkeit von im Ausland rechtmäßig in Verkehr gebrachten Waren gemäß der Ver-
ordnung 2019/515/EU betrifft das Inverkehrbringen von Waren und damit die Marktüberwachung. Dies ist Sache 
der Landesbehörden. Der Bund hat hier keine Zuständigkeit. Auch nach aktueller Rechtslage liegt die Zuständig-
keit bei den Landesbehörden. Die bislang vorgesehene Möglichkeit eines Wirtschaftsakteurs, auf Antrag die 
Gleichwertigkeit durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt feststellen zu lassen, läuft dem Ziel der neuen 
Verordnung 2019/515/EU entgegen. Danach darf ein Wirtschaftsakteur ohne Weiteres seine im EU- und EWR-
Ausland, der Schweiz und der Türkei rechtmäßig in Verkehr gebrachten Waren in Deutschland in Verkehr brin-
gen. Es ist vielmehr mangels im deutschen Recht vorgesehenen Vorabgenehmigungsverfahren gemäß Artikel 5 
der Verordnung die Einleitung eines Bewertungsverfahrens der Marktüberwachungsbehörde, hier der Landes-
eichbehörde, erforderlich, um eine Gleichwertigkeitsprüfung durchzuführen. Diese Prüfung darf sie nicht auf den 
Wirtschaftsakteur abwälzen, auch nicht in Form eines Antrags des Wirtschaftsakteurs bei der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt. 

Die Feststellung der Gleichwertigkeit erfolgt im Verwaltungsverfahren. Entsprechend der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts bindet der von einer Behörde erlassene, rechtskräftige Verwaltungsakt alle 
anderen Behörden und Gerichte. Insofern ist eine anderslautende Entscheidung einer anderen Behörde nicht mög-
lich. Die Länder können bei der Bewertung der Gleichwertigkeit von Messgeräten auch weiterhin auf die Exper-
tise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zurückgreifen. Diese ist gemäß § 45 Nummer 1 Mess- und Eich-
gesetz verpflichtet, die Eichbehörden zu beraten. 

Zu Nummer 2. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 41 MessEG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob eine Subdelegation der 
Bundesregierung an die Bundesnetzagentur (BNetzA) durch Rechtsverordnung/Verordnungsermächtigung zum 
Zwecke der Regelung von Ausnahmen von den sich aus § 33 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes ergebenden 
Pflichten für den Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung mit Strom und Gas, zielführend ist. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Subdelegation an die Bundesnetzagentur zielführend ist. 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Mess- und Eichrechts können ausschließlich vom Gesetz- oder Ver-
ordnungsgeber beschlossen werden. Durch die Subdelegation kann die Ermächtigung zum Erlass der Verordnun-
gen auf die Bundesnetzagentur als Fachbehörde im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums übertra-
gen und damit in diesen Bereich einbezogen werden. 

Für die Festlegung konkreter Ausnahmen für das Rechnen mit Messwerten im Energiebereich hat die Bundesnetz-
agentur als für diesen Bereich zuständige Bundesbehörde die erforderliche Kompetenz. Sie verfügt aufgrund ihrer 
Zuständigkeiten über die notwendige vertiefte Fachkenntnis, um in den verschiedenen Bereichen des Energierechts 
die zugrundeliegenden Prozesse und die damit verbundenen Verrechnungen von Messwerten einordnen und be-
werten zu können. 
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Die Verordnung, die durch die Bundesnetzagentur auf dieser Grundlage erlassen werden könnte, muss das regu-
läre Verordnungsgebungsverfahren durchlaufen und bedürfte der Zustimmung des Bundesrates. In diesem Rah-
men würden alle betroffenen Akteure, insbesondere auch Wirtschafts- und Verbraucherverbände angehört. 

Zu Nummer 3. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 41 MessEG) 

Die Bundesregierung hat das Anliegen des Bundesrates geprüft, sieht jedoch keinen über die vorgeschlagene Re-
gelung hinausgehenden Handlungsbedarf. 

Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob der Regelermittlungsausschuss (REA) nach § 46 MessEG gemeinsam mit der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) konkrete zukünftige Anforderungen im Bereich der leitungsgebundenen Energie-
versorgung mit Elektrizität und Gas ermitteln kann, die auch Ausnahmefälle beinhalten können, um so fachliche 
Kompetenzen und Sachverstand zu bündeln und vor dem Hintergrund, dass die entsprechenden Anforderungen 
und damit auch die Ausnahmen für den Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung mit Strom und Gas 
im Mess- und Eichrecht zukünftig geregelt werden. 

Der Regelermittlungsausschuss ermittelt Regeln auf Grundlage des Standes der Technik, die grundsätzlich den 
Schutzzielen des Mess- und Eichrechts zu entsprechen haben. Regeln, die nicht dem Stand der Technik entspre-
chen, können vom Regelermittlungsausschuss nicht ermittelt werden. Im Regelermittlungsausschuss werden alle 
betroffenen Kreise beteiligt. Mit Blick auf die Akzeptanz der durch den Regelermittlungsausschuss ermittelten 
Regeln ist dabei eine breite Unterstützung der betroffenen Kreise und die Beachtung des Standes der Technik aus 
Sicht der Bundesregierung unverzichtbar. Soweit betroffen, wird auch die Bundesnetzagentur beteiligt. 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Mess- und Eichrechts kann der Regelermittlungsausschuss nicht be-
schließen. 

Für die Festlegung konkreter Ausnahmen für das Rechnen mit Messwerten im Energiebereich hat die Bundesnetz-
agentur als für diesen Bereich zuständige Bundesbehörde die erforderliche Kompetenz. 

Zu Nummer 4. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 41 MessEG) 

Die Bundesregierung hat das Anliegen des Bundesrates geprüft, sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. 

Der Bundesrat stellt fest, dass bisher noch keine ausreichenden Lösungen für die Verwendung von Messwerten 
beispielsweise für Bilanzierungen und die Abgrenzung von Eigenverbrauch für den Bereich der leitungsgebun-
denen Energieversorgung gefunden wurden. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Regelermittlungsaus-
schuss (REA) auch für Pflichten von Personen, die Messwerte verwenden, Regeln und Erkenntnisse auf Grund-
lage des Standes der Technik, das heißt auf Basis eines umsetzbaren Regelwerkes und tatsächlich in der Breite 
auch einsetzbarer Technik festlegen sollte, um einen Ausgleich der verschiedenen Interessen sicherzustellen. 
Der Bundesrat bittet daher zu prüfen, ob der REA seinem Auftrag besser gerecht werden kann, wenn er den in 
§ 46 Absatz 1 Nummer 3 MessEG aufgezeigten Gestaltungsspielraum vollständig nutzt, um entsprechende ange-
messene Regeln und Erkenntnisse auf Grundlage des Standes der Technik festzulegen. 

Der Regelermittlungsausschuss ermittelt gemäß § 46 Absatz 1 Nummer 3 MessEG auf Grundlage des Standes 
der Technik Regeln und Erkenntnissen, um Pflichten von Personen näher zu bestimmen, welche Messgeräte oder 
Messwerte (d. h. mit einem Messgerät gemessene Werte) verwenden. Dieser Stand der Technik wird durch exis-
tierende Messgeräte festgelegt. Damit werden gleichzeitig die Grenzen der Entscheidungsmöglichkeit des Re-
gelermittlungsausschusses festgelegt. Nach Auffassung der Bundesregierung wird der Regelermittlungsaus-
schuss seinem gesetzlichen Auftrag gemäß § 46 Absatz 1 Nummer 3 MessEG gerecht. 

Nicht von den gesetzlichen Zuständigkeiten des Regelermittlungsausschusses gedeckt sind Ausnahmen von Vor-
schriften des Mess- und Eichrechts. Diese festzulegen, ist dem Gesetz- oder Verordnungsgeber vorbehalten. 
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Zu Nummer 5. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 41 MessEG) 

Die Bundesregierung hat das Anliegen des Bundesrates geprüft, lehnt es jedoch ab, da es mit rechtsförmlichen 
Grundsätzen nicht vereinbar ist. 

Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob die Verordnungsermächtigung des § 41 Absatz 1 Nummer 2 MessEG (bezie-
hungsweise § 41 Absatz 1 Nummer 2 MessEG) mit dem Vorbehalt versehen werden könnte, dass entsprechend 
einer Verordnung festgelegte Ausnahmen von Pflichten bei der Verwendung von Messwerten nur so lange gel-
ten, bis der Regelermittlungsausschuss (REA) hierzu selber entsprechende Regeln und Erkenntnisse nach dem 
Stand der Technik festgelegt hat. 

Eine Verordnungsermächtigung kann nicht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses des Regelermittlungsaus-
schusses stehen. Dieser ist nicht gesetzgeberisch tätig und kann daher auch eine gesetzliche Regelung nicht ein-
schränken. Insbesondere sind die vom Regelermittlungsausschuss ermittelten Regeln und Erkenntnisse nicht 
rechtlich bindend. 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass eine Einschränkung, wie sie der Bundesrat vorschlägt, im Entwurf 
der Dritten Verordnung zur Änderung der Mess- und Eichverordnung enthalten ist. Die dort vorgesehene Aus-
nahme für die Verwendung von Messgrößen im Energiebereich (§ 25 Satz 1 Nummer 7 neu) wird insoweit ein-
geschränkt, als sie nur Anwendung findet, soweit der Regelermittlungsausschuss noch keine entsprechende Regel 
ermittelt hat. 
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